
Ohne Angabe einer E-Mail-Adresse keine Bearbeitung!

Antragsformular DGNI
An den  
Schatzmeister der DGNI	 Bankverbindung 
Prof. Dr. med. D. Schneider	 Deutsche Bank Leipzig
Universität Leipzig	 BLZ 860 700 24 · Kto-Nr. 1500016
Klinik und Poliklinik für Neurologie	
Liebigstraße 20	 Außerhalb Deutschlands
04103 Leipzig	 BLZ 860 700 24
	 IBAN DE 89 860 700 240 150 001 600
Fax (0341) 972 42 29	 BIC/SWIFT-CODE DEUTDEDBLEG

Aufnahmeantrag� ***  In Druckschrift oder online ausfüllen  ***  Zusendung per Fax oder Post  ***

Ich beantrage die Aufnahme in die Deutsche Gesellschaft für Neurointensiv- und Notfallmedizin (DGNI)

Name	 	 Vorname�

Geburtsdatum	  	 Titel, Zusatztitel �

Berufsbezeichnung	  	 FA /AiW für�

Adresse (dienstlich)

Klinik�

Abteilung/Niederlassung�

Straße/Hausnummer�

PLZ/Ort�

Telefon	  	 Fax�

E-Mail (dienstlich)�

Die DGNI-Mitgliedschaft bedarf bei Antragstellung obligatorisch einer aktuellen E-Mail-Adresse und deren jährlicher Bestätigung 
(Stichtag: 31.12.)

E-Mail (privat)�

Vom Inhalt der Satzung habe ich Kenntnis genommen. Der Jahresbeitrag ab 2011 beträgt für Ärzte E 50,00 – für Nichtärzte E 25,00.

Ort, Datum, Unterschrift

Erklärung zum Datenschutz
Ich erkläre mich einverstanden, dass nach meiner Aufnahme in die DGNI meine beruflichen Daten 
- für administrative Zwecke in elektronischer Form gespeichert werden
- im Mitgliederverzeichnis der DGNI aufgenommen werden.

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir als Mitgliedsbeitrag jährlich zu leistenden Zahlungen bei Fälligkeit im Lastschriftver-
fahren von meinem Konto abzubuchen.

Name 	 	 Vorname�

Konto-Nr. (privat)	 	 BLZ�

Name und Ort der Bank�

Änderungen der Bankverbindung bitte sofort an Schatzmeister: dietmar.schneider@uniklinik-leipzig.de

Sollte mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen, so besteht seitens des Geldinstituts (s.o.) keine Verpflichtung zur Einlösung. Über Änderungen der Adres-
se oder Änderungen beim kontoführenden Geldinstitut werde ich die Deutsche Gesellschaft für Neurologische Intensiv- und Notfallmedizin unverzüglich informieren.
Eine besondere Quittung für die Einzugsbeträge wird nicht ausgestellt. Bei Ihrer Steuererklärung bzw. gegenüber dem Finanzamt genügt die Angabe der Summe und 
im Falle der Steuerprüfung der entsprechende Kontoauszug als Beleg. Nur selten wird der Nachweis der Mitgliedschaft erforderlich. Den würden wir dann im Einzelfall 
aktualisieren.

Ort, Datum, Unterschrift


